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(5) Die Grabstellen werden nicht mit einer Umfassung versehen.

(6) Die Pflege der Abteilung „Ruhen inmitten der Wogen" obliegt allein dem

Friedhofsträger.

(7) Kranz- und Blumenablage sind an zentraler Stelle am Anker möglich.

(8) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für die

Urnengrabstellen „Ruhe inmitten der Wogen" auch die Vorschriften für

Wahlgrabstätten."

Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 66 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 2 und 5 der 

Kirchengemeindeordnung, in Verbindung mit dem Beschluss des 

Kirchenkreisvorstandes Emden-Leer vom 08.02.2019 zur Übertragung dieser 

Genehmigungsbefugnis genehmigt. 

Leer, 09.02.2021  gez. C. Wydora, Amtsleiter


